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Globale Mindeststeuer für Grosskonzerne: 

Neues Ungemach für den Wirtschaftsstandort Schweiz? 

Am 13. Oktober 2021 hat Bundesrat 

Maurer am Finanzministertreffen der 

G201 zu einer geplanten globalen 

Steuerreform eingewilligt. Die dabei 

beschlossenen Regeln würden u.a. 

zu Steuererhöhungen in der Schweiz 

führen. Während Befürchtungen von 

hohen Verlusten und einer Vermin-

derung der Standortattraktivität nahe 

liegen, äusserte sich Maurer zuver-

sichtlich, dass die Schweiz keine 

schwerwiegenden Folgen davontra-

gen würde. Droht der Schweiz ein 

steuerpolitisches Ungemach? 

Vereintes Vorgehen gegen  

systematische Steuerumgehung 

Multinationale Unternehmen können 

ihre Gewinne unabhängig vom Ort 

der Erwirtschaftung in Steueroasen 

verschieben und damit ihre Besteue-

rung umgehen. Im Umfeld rückläufi-

ger Staatseinnahmen haben die G20 

im Jahr 2013 beschlossen, den Prak-

tiken zur Gewinnkürzung und Ge-

winnverlagerung (engl.: Base Erosi-

on and Profit Shifting BEPS) ein En-

de zu setzen. Im Jahr 2015 wurde 

dem «OECD2/G20 Inclusive Frame-

work on BEPS» den Auftrag erteilt, 

neue Regeln für die Besteuerung 

multinationaler Firmen aufzustellen. 

Später wurde diese Initiative ange-

sichts der zunehmenden Digitalisie-

rung der Wirtschaft mit weiteren 

Empfehlungen ergänzt. Die aktuellen 

Besteuerungsvorschriften für global 

tätige Firmen mit digitalen Geschäfts-

modellen knüpfen nur an die physi-

sche Präsenz an und reduzieren so 

die Besteuerung in den Marktstaa-

ten. Nach jahrelangen Verhandlun-

gen zu einer grundlegenden Reform 

des internationalen Steuersystems 

hat sich die Schweiz am 8. Oktober 

2021 als eines von 136 Ländern der 

Erklärung über die sog. «Zwei-

Säulen-Lösung für die steuerlichen 

Herausforderungen der Digitalisie-

rung der Wirtschaft» angeschlossen. 

Worum geht es bei dieser komplexen 

Steuerreform konkret? 

Zentrale Eckwerte zur internatio-

nalen Unternehmensbesteuerung  

Das Steuerabkommen zielt darauf 

ab, dem Steuerwettbewerb multilate-

ral vereinbarte Grenzen zu setzen. 

Säule 1 soll eine gerechtere Vertei-

lung der Besteuerungsrechte der 

Staaten hinsichtlich der Gewinne der 

rund 100 grössten Weltkonzerne ge-

währleisten. Dabei werden Gewinn-

anteile in Sitzstaaten den Markt-

staaten, in denen digitale Leistungen 

erbracht werden, unabhängig von 

der physischen Präsenz zur Besteu-

erung zugewiesen. Zudem sollen alle 

bestehenden Digitalsteuern aufgeho-

ben werden. Säule 2 beinhaltet einen 

globalen Mindeststeuersatz von 15% 

auf Gewinne von Unternehmen mit 

Umsätzen über € 750 Mio. (s. Dar-

stellung). Warum macht die Schweiz 

überhaupt mit? 

Michel Fringer 

M.A. HSG 
Mandatsleiter Wirtschaftsprüfung 
und Unternehmensberatung 

Eine globale Mindeststeuer von 15% auf Gewinne von Grosskonzernen 

würde zu einer Steuererhöhung in 2/3 aller Schweizer Kantone führen. 
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Teilnahme für die Schweiz und 

betroffene Unternehmen sinnvoll 

Ein Grund dürfte die Furcht vor 

«schwarzen» Listen und (erneutem) 

internationalen Druck sein. Die 

Schweiz hat sich diesen Eckwerten 

aber auch mit der Überzeugung an-

geschlossen, weiterhin ein internatio-

nal konkurrenzfähiger Standort zu 

bleiben. Zudem haben gemäss dem 

Staatssekretariat für internationale 

Finanzfragen die betroffenen Unter-

nehmen im Vorfeld signalisiert, dass 

eine multilaterale Lösung aus Grün-

den der Rechtssicherheit bevorzugt 

wird. Obwohl keine Verpflichtung be-

steht, ist eine Teilnahme für die 

Schweiz vorteilhafter. Besteuert sie 

nach wie vor unter dem geplanten 

Mindestsatz, so können andere Staa-

ten bei betroffenen Unternehmen die 

Differenz zu Lasten der Schweiz be-

steuern. Kritik übt die Schweiz am 

Umsetzungsplan, denn bereits ab 

2024 sollen bei Unterschreiten des 

Mindestsatzes Aufrechnungssteuern 

durch andere betroffene Staaten 

möglich sein. Gemäss dem Bundes-

rat ist eine Inkraftsetzung der Reform 

im Jahr 2024 äusserst sportlich. Un-

ter Umständen ist sogar eine Verfas-

sungsänderung nötig. Welche Aus-

wirkungen sind zu erwarten, wenn 

die Reform gesetzlich verankert ist? 

Massnahmen zur Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit sind gefragt 

Bundesrat Maurer zeigte sich nach 

dem G20-Treffen zuversichtlich, dass 

die Schweiz die Steuerreformen oh-

ne grobe Einbussen umsetzen und 

verkraften kann. Der für die Schweiz 

erwartete Verlust sei noch nicht ab-

schätzbar. Auch wie viele Firmen wie 

viel mehr Steuern zahlen werden, 

lässt sich gemäss dem Finanzminis-

ter noch nicht beziffern, weil nebst 

den Steuersätzen auch die Bemes-

sungsgrundlage umgestaltet wird. Da 

vom Reforminhalt der Säule 1 Stand 

heute weniger als fünf Firmen in der 

Schweiz betroffen sein werden, sei 

der Schaden aber in Grenzen zu hal-

ten. Viel gewichtiger ist die geplante 

Mindeststeuer von 15%. Momentan 

verzeichnen 18 von 26 Kantonen ei-

nen tieferen Steuersatz. Gemäss 

Schätzung vom Bundesrat sind so 

200 bis 300 Unternehmen, nicht aber 

die KMU betroffen.  

Eine positive Nachricht ist dies si-

cherlich nicht für den Wirtschafts-

standort Schweiz. Zwar gehört sie 

nicht zu den «Steueroasen», aber 

die Schweizer Kantone sind im inter-

nationalen Vergleich auf den vorde-

ren Plätzen der tiefsten Steuersätze 

vertreten (s. Darstellung). Mit einer 

Steuererhöhung würde die Schweiz 

an Standortattraktivität verlieren und 

es ist mit einem Verlust von Steuer-

einnahmen zu rechnen. Höhere Ge-

winnsteuern führen zwar kurzfristig 

zu Mehreinnahmen, aber hemmen 

die Innovationskraft und Investitionen 

von Firmen. Für die Schweiz bedeu-

tet das ein schwächeres Wachstum, 

längerfristig weniger Arbeitsplätze 

und tiefere Steuereinnahmen. Zudem 

könnten Grossunternehmen abwan-

dern und Neuansiedlungen zurück-

gehen. Dies hätte auch Auswirkun-

gen auf den interkantonalen Finanz-

ausgleich, denn wegen der wegfal-

lenden Steuereinnahmen würden 

auch weniger Gelder zu den ressour-

censchwachen Kantonen umverteilt.  

Das Eidg. Finanzdepartement erar-

beitet derzeit Massnahmen zur Stär-

kung der Wettbewerbsfähigkeit. Bei 

Standortfaktoren wie Rechtssicher-

heit, Stabilität oder Ausbildungsstan-

dard ist man bereits sehr gut positio-

niert. Viele Staaten unterstützen ihre 

Firmen mit günstiger Infrastruktur, 

Krediten, Subventionen oder F&E-

Beiträgen. Neue Subventionen seien 

gemäss Maurer aber «Gift für den 

Wettbewerb». Dafür erwähnte er die 

Vereinfachung der digitalen Prozes-

se und des Behördenzugangs für Un-

ternehmen, zusätzliche Kontingente 

für spezialisierte Arbeitskräfte aus 

Nicht-EU-Staaten, Ausbau des Schul-

netzes für Fremdsprachige oder Steu-

ersenkungen für natürliche Personen 

als Alternativen. Fakt ist, dass der 

Schweiz ein Differenzierungsmerk-

mal entgeht und der Handlungsspiel-

raum i.S. Standortattraktivität ein-

geschränkt wird.  

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen 

unsere Experten gerne zur Verfü-

gung.  

Quellen: OECD, SRF, Eidg. Behörden 


